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Karin M. Birkner wurde 1964 in München geboren. Nach dem Abitur studierte sie an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München Rechtswissenschaften. Auch das anschließende
Referendariat absolvierte sie in ihrer Heimatstadt. 1994 wurde sie zur Anwaltschaft zugelassen. Sie
ist auftretungsberechtigt an allen bundesdeutschen Oberlandesgerichten. Anfang 2006 wird sie als
Fachanwältin für Erbrecht zugelassen werden.

Rechtsanwältin Birkner bietet Rechtsberatungen und Prozessvertretungen in den Gebieten
Familienrecht und Erbrecht an. Zudem ist sie Fachanwältin für Familienrecht. Die Bezeichnung
“Fachanwalt” wird durch die jeweilige Rechtsanwaltskammer nach Maßgabe der
Fachanwaltsordnung (FAO) zuerkannt, wenn in dem Fachgebiet besondere theoretische
Kenntnisse und besondere praktische Erfahrungen vorliegen, die erheblich das Maß dessen
überschreiten, das üblicherweise durch die berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung im Beruf
vermittelt wird. Ein Rechtsanwalt kann maximal zwei Fachanwaltsbezeichnungen führen. Zu deren
Erwerb muss man mindestens drei Jahre als Rechtsanwalt zugelassen sein. Wer eine
Fachanwaltsbezeichnung führt, muss auf diesem Fachgebiet jährlich an mindestens einer
Fortbildungsveranstaltung dozierend oder hörend teilnehmen. Die Gesamtdauer der Fortbildung
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darf zehn Zeitstunden nicht unterschreiten.

Frau Birkner berät und vertritt Sie gerichtlich und außergerichtlich in allen Fragen rund um das
Familienrecht, wie sie sich in der Ehe, anlässlich der Trennung der Ehepartner im
Scheidungsverfahren, aber auch bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ergeben können.
Hierzu gehören neben der Ehescheidung die Klärung, wie hoch Ihr Unterhaltsanspruch
(Ehegattenunterhalt und Kindesunterhalt) und Vermögensanspruch real sind. Auch rund um das
Sorgerecht und Umgangsrecht mit den gemeinsamen Kindern, bei Zugewinnausgleich und
Versorgungsausgleich und bei einem Ehevertrag – der zu Beginn und während der Ehe gestaltet
werden kann - steht Ihnen Rechtsanwältin Birkner zur Verfügung. Als “Fachanwältin für
Familienrecht” ist sie Expertin für eine Scheidung und angrenzende Rechtsfragen,
Trennungsvereinbarung und Scheidungsvereinbarung.

Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bildet das oft mit dem Familienrecht verbundene Erbrecht.
Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist unvermeidlich. Rechtsanwältin Birkner berät Sie in allen
Fragen rund um den Nachlass. Die Kenntnis der wirtschaftlichen und familiären Situation ist oftmals
Voraussetzung für eine bestandsfeste Regelung, die Generationen überdauern soll. Das
Vertrauensverhältnis hierfür wird in der persönlichen Mandatsbetreuung entwickelt. Hier sucht die
Juristin den Ausgleich zwischen nüchterner Rechtswahrung und diskreter Zurückhaltung im
gegenwärtigen Todesfall. Erben heißt grundsätzlich, alle Rechtspositionen des Verstorbenen zu
übernehmen, Vermögen und Schulden gleichermaßen. Die Übernahme erfolgt ohne weiteres, wenn
das Erbe nicht fristgemäß ausgeschlagen wird. Die Erbfolge durch ein Testament ersetzt die
gesetzliche Erbfolge, der Pflichtteil als geldwerter Anspruch des Enterbten bleibt hingegen erhalten.
Die Gestaltung der Erbfolge durch die Erbeinsetzung, durch die Testamentserrichtung und die
Planung der Vermögensnachfolge - unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte - ist von
Ihrem Willen abhängig. Die anwaltliche Beratung durch Frau Birkner und ihre Tätigkeit als
Testamentsvollstreckerin hilft Ihnen, Ihren Willen zu verwirklichen. Im Wege der Vorsorgevollmacht
können Handlungsanweisungen für Alter und Tod entwickelt werden. So kann für den Fall
krankheitsbedingter oder altersbedingter Geschäftsunfähigkeit die gerichtliche Bestellung eines
Betreuers vermieden werden durch die vorzeitige, eigene Bestimmung.
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